
\ Verfügung
2 f[ Dez. 2017

Kanton Zürich
Vol kswirtschaftsd¡ rektion

vom

603',i

82
Gemdndc Regcnsdorf
Aulllebung dcr Ve¡tehrcbaulinic an dcr
Altoltcrnstras¡e (Routc 61 4), Ab¡chnift Acketstra¡¡e bis lliklau¡strassc
(Wicdercrwägung)

Baulinien.
Mit DV Ni. 6004 vom 15. Apríl 2016 wurden an der neuen Dälliker./ Affolternstrasse (Route
614), Abschnitt im langen Baum bis Grenze Zürich, Verkehrsbaulinien aufgehoben und neu
festgesetzt. Hiegegqn wandte sich der Grundeigentümer von Kat.-Nr. 5453 fristgerecht
mittels Rekurs an das Baurekursgericht des Kantons Zürich. Das Verfâhren ist seit dem 11. i

August 2016 sistiert . 
| '

Das lnstrument Verkehrsbaulinien unterliegt momentan einer grundlegenden Überprüfung.
Diese Abklärungen sind jedoch noch nicht soweit fortgeschritten, dass die angefochtene
Ba ul iníenfestsetzung g ru ndsätzl ich überpnift werden könnte. Gleichzeítig kann dem
Grundeigentümer die Rechtsunsicherheit nicht mehr zugemutet werden. Aus diesem Grund
wird die Festsetzung DV Nr. 600412016 auf der südlichen Seite der Affolternstrasse,
Abschnitt Ackerstrasse bis Niklausstrasse, wiedererwägungsweise rückgängig gemacht
(Plandarstellung: dünn rot, durchgestrichen). ln diesem Bereich wird nach Eintritt der
Rechtskraft dieser Verfügung die damalige Verkehrsbaulinie RRB Nr. 1653/1955 wieder
ihre Rechtskraft erlangen (Plandarstellung: breit blau).

Dic Volkswirtschaftsdircktion vcrltigt:

ln teifweiserWiedererwägung wird die Festsetzung DV Nr. 600412016 auf der süd-
lichen Seite der Affoltemstrasse (Route 614) in der Gemeinde Regensdorf, Abschnitt
Ackerstrasse bis Niklausstrasse, rückgängig gemacht.

Der Gemeinderat Regensdorf wird eingeladen,
a) die Rückgängigmachung Verkehrsbaulinienvorlage rechtzeítig und unter Hinweis

auf die Rekursmöglichkeit gemäss Zifter lll im kantonalen Amtsblatt sowie im
amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde Regensdorf wie folgt bekannt zu
machenl
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'Die Volkswirtschaftsdirektion hat in teilweiserWiedererwägung die Festsetzung DV

Nr. 6004/2016 mit Verfügung Nr. ............. vom ............... auf der südlichen Seite der
Affolternstrasse (Route 614) in der Gemeinde Regensdorf, Abschnitt Ackerstrasse
bis Niklausstrasse, rückgängig gemacht. Der Plan liegt vom bis ................
im ............. zur Einsichtnahme auf. lnnerhalb der genannten Auflagefrist von

30 Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schutaruürdi-
gen lnteressen berührte Fersonen, Gemeinden sowie andere Körperschaften oder
Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baure-

kursgericht des Kantons Zürich nefurs erneben, wobei die Rekursschrift einen An-
trag und dessen Begründung enthalten muss';

b) die betroffenen Grundeigentümer von Kat.-Nrn. 501 1 , 5452,5453, 5454 und 8180

überdies unter Beachtung von S 6 PBG durch eingeschriebenen Brief auf die Rück-
gängigmachung sowie die Rekursmöglichkeit hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;

d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten einqeschrieben (Originalplan) der
Volkswirtschaftsdirektion, Amt fúr Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Postfach,

8090 Zürich, zuzustellen;
e) dem Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, die lnserate- und Portospesen

sowie den erforderlichen administrativen Aufr¡vand in Rechnung zu stellen.

IV

lnnerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigen-

tümer oder sonst wie in ihien schutzwürdigen lnteressen berührte Personen, Ge-

meinden sowie andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen

die Verkehrsbaulinienvorlage beim Baurekursgericht des Kantons Zürich schriftlich

Rekurs erheben. Díe Rekursschrift mùss einen Antrag und dessen Begründung ent-

halten.

Mitteilung an:
Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen, Original für sich und nach Abschluss.der
Planauflage Kopien zum Versand an:
¡ Gemeinderat Regensdorf, Gemeinderatskanzlei, Watterstr. 116, 8105 Regensdorf
r Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren (Nachführung ÖneB¡
¡ Planverwaltung des Kantons Zürich
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